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RS OGH 1960/3/24 6Ob52/60
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1960

Norm

ABGB §863 EI

ABGB §1323 A

ABGB §1431

ABGB §1435

Rechtssatz

Lieferung des Klägers an den Beklagten über dessen Bestellung nach jeweiliger Zustimmung eines Dritten, an den die

Lieferung fakturiert wird, gibt keinen Bereicherungsanspruch oder Schadenersatzanspruch gegen den Beklagten.

Entscheidungstexte

6 Ob 52/60
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